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Änderungsantrag 

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 20/2090 zu Drucksache 20/1407 

         
Inhalt des Antrags: Gegenfinanzierung einer Schaf- und Ziegenprämie als 

Beitrag zur Sicherung der extensiven 
Weidetierhaltung in Hessen (siehe Änderungsanträge 
zu Kap. 09 23) 

 
Einzelplan  09 Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  09 01 Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz 
Buchungskreis: 2800 
 
  
  

 

Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 
 

Der Erfolgsplan inkl. der Erläuterungen sowie die Überleitungsrechnung sind entsprechend anzupassen. 
 

 
Kameraler Haushalt: Beträge in EUR 

 
 Titel Zweckbestimmung von um auf 
 359 Sonstige Entnahmen 46.400 +1.000.000 1.046.400 

 
 
 
 

 
Kameraler Haushaltsabschluss:  Beträge in EUR 
 
 Hauptgruppe von um auf 
 HG 3 844.500 "+"" 1.000.000 1.844.500 
 Kameraler Zuschuss/Überschuss -213.406.600 "+"" 1.000.000 -212.406.600 

 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 

 
 

  Drucksache 20/2370 
(zu Druc ksache 16/6172.  Lesung      
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Begründung des Änderungsantrags:  
 
Das Land führt eine eigene Prämie ein, um die für eine naturschutzgerechte Landschaftspflege erforderliche extensive 
Beweidung durch Schafe und Ziegen zu sichern. Dafür wird für das zweite Halbjahr 2020 eine Million Euro in Kap. 09 23 
zur Verfügung gestellt. Mit der Maßnahme wird die Zielvorgabe des Koalitionsvertrags „Für eine Förderung der 
Weidetiere“ (Z. 4291-4298) umgesetzt. Die Maßnahme wird 2020 durch eine Entnahme aus der Rücklage gegenfinanziert. 
 
 
 
Wiesbaden, 11.02.2020 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Michael Boddenberg 
 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
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